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Die nachstehende Satzung wurde am 27.12.2025 im Amtsbla琀琀 des Landkreises Mansfeld-Südharz – 
Ausgabe Dezember (Nr. 12-2025) ö昀昀entlich bekannt gemacht. 

 

Satzung des Abwasserzweckverbandes Wipper-Schlenze über die Erhebung von 
Gebühren für die Inanspruchnahme der Einrichtungen zur Beseitigung des anfallenden 

Niederschlagswassers 
 

- Niederschlagswassergebührensatzung - 
 
 

§ 1 Allgemeines 
 
(1) Der Abwasserzweckverband Wipper-Schlenze (nachfolgend „Verband“ genannt) betreibt die 

Abwasserbeseitigung nach Maßgabe des § 1 Abs. 1 lit. d) und e) der Satzung über die Abwas-
serbeseitigung und den Anschluss an die öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen des Ab-
wasserzweckverbandes Wipper–Schlenze - Abwasserbeseitigungssatzung (AWBS) - in der gül-
tigen Fassung als rechtliche selbständige öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlags-
wasserbeseitigung im Gebiet der Stadt Gerbstedt und der Stadt Mansfeld (mit Ausnahme der 
Ortsteile Annarode, Braunschwende und Friesdorf) und als rechtlich selbständige öffentliche 
Einrichtung zur Straßenoberflächenentwässerung im gesamten Verbandsgebiet. Nach § 2 Abs. 
8 AWBS gelten (Straßen-)Grundstücke , von denen das angefallene Niederschlagswasser über 
öffentliche Abwasseranlagen gesammelt fortgeleitet werden, als leitungsgebunden nieder-
schlagswasserentsorgt. 

 
(2) Der Verband erhebt nach Maßgabe dieser Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der lei-

tungsgebundenen Niederschlagswasserbeseitigung nach § 1 Abs. 1 dieser Satzung Benut-
zungsgebühren für die Grundstücke und Straßengrundstücke nach § 2 Abs. 2 und 3 AWBS, die 
an diese beiden Einrichtungen angeschlossen sind oder in diese entwässern. Für die Gebüh-
renerhebung ist es ohne Belang, ob das Niederschlagswasser unmittelbar oder mittelbar in die 
öffentlichen Abwasseranlagen gelangt.  

 
(3) Begriffsbestimmungen der Abwasserbeseitigungssatzung gelten sinngemäß, sofern innerhalb 

dieser Satzung keine Begriffsbestimmung vorgenommen wird. 
 
 

§ 2 Gebührenmaßstab 
Niederschlagswasserbeseitigung 

 
(1) Die Benutzungsgebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung wird nach der Niederschlags-

wassermenge bemessen, die auf dem Grundstück / Straßengrundstück (im Folgenden zusam-
men: (Straßen-)Grundstück) anfällt und in die öffentlichen Abwasseranlagen gelangt.  

 
(2) Maßstab der Benutzungsgebühr ist die Gebührenbemessungsfläche, die sich nach der über-

bauten (z. B. mittels Betondecken, bituminösen Decken, Pflasterungen und Plattenbeläge) und 
befestigten (Straßen-)Grundstücksfläche (im Folgenden auch: versiegelte Fläche), multipliziert 
mit den nachfolgenden Faktoren, unter Berücksichtigung der vorhandenen privaten baulichen 
Anlagen zur Niederschlagswasserspeicherung, -nutzung oder -versickerung (im Folgenden: 
NSW-Anlagen) ermittelt: 

 
Versiegelungsarten Faktor 
Dachflächen (nicht begrünt) 1,0 
begrünte Dachflächen 0,5 
Betonflächen-, Asphaltflächen oder ähnlich 1,0 
Verbundpflaster 0,75 
Plattenbeläge mit durchlässigen Fugen 0,5 
Rasengittersteine oder ähnlich 0,15 














